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von einem anständigen Gewer
be, wozu man dereinst ihn
anhalten solle. Diese Benen
nung paffe sehr gut auf die
Kaufmannschaft, doch nur mit
dem äussersten Zwang auf den
Schuster leisten."

Auf alles dieses erwiederte
der Schuster, oder vielmehr
sein Anwald: „Noch sei es
zwar äusserst ungewiß, ob jene
undekantrn Eltern ihr Kind mit
einiger besondern Absicht, oder
geradezu vor die erste beste
Thüre ausgesetzt hätten. Doch
selbst, wenn sie ein vorzügliches
Zutrauen gegen den Kaufmann
geäuffert haben sollten, so habe
er sich dessen durch sein Betra
gen gänzlich unwerth gemacht.
— Man glaube gern, daß er

dasselbe für eine Frucht der
Armuth und des ElendS gehal
ten; doch es hätte wenigstens
als Mensch, auf Menschenliebe
Anspruch machen können; und
wodurch habe der begüterte
Krämer diese bewiesen? Nicht
gepflegt, nicht versorgt, nicht
einmal genau betrachtet habe
er dies unglückliche Kmd; denn
fönst würde er auch an ihm

gefunden haben, waS nachher
der Schuster fand. — Ja, als

sr diesen L-tztern zwang, beide

m

Kinder mitzunehmen, fei es
mehr ein Vorwand als eine
billige Vermuthung gewesen:
daß dieser arme Handwerksman
schon das erstere ihm gebracht
haben müsse. Denn wahr
scheinlich sey es doch gar nicht,
daß ein Mann zwei Kinder
auszusetzen habe; und ganz un
wahrscheinlich: daß er sie zu
zwei verschiedenenmalen, kurz
hintereinander, grade vor eine
Thüre setzen solte. Weit siche
rer würde er es kann entweder

zugleich, oder vor zwei Thüren
thun. Aber der Krämer habe
das Kind nur loS seyn wollen;
und jeder Vorwand, wahr
scheinlich oder unwahrscheinlich,
sei ihm hierzu willkommen ge
wesen. — Weit menschlicher

fei dagegen der Schuster ver
fahren. kr hätte keck jenes
dritte Kind wegwerfen können;
denn da ihm immer noch zwei
eigne Kinder übrig geblieben,
fi&gt; würde jeder Verdacht bald
von ibm abgelehnt worden seyn.
— Nicht jene erstere Aus

setzung daher, wozu Armuth
und die Hofnung das Schicksal
feines SohneS zu bessern ihn
verleitet hatten, sondern sei«
nachheriger beßrer Entschluß,
auch in höchster Noth sich über
fremde Hülfloßigkeit zu erbarm


